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Treuhandvertrag (Muster) 
 

zwischen der Stifterin und der Treuhänderin 

Tina Muster 
Musterstr. 12 
12345 Musterort 

Stiftung Stifter für Stifter 
Landshuter Allee 11 
80637 München 

 

 

A. Vertragsverhältnis 

Die Stifterin beabsichtigt, eine „Tina Muster Stiftung“ zur Förderung der Zwecke des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, des Völkerverständigungsgedankens sowie 
mildtätiger Zwecke zu dotieren, deren Anfangskapital aus einem Barbetrag von 75.000,00 
Euro bestehen soll. Eigentümer dieses Anfangskapitals wird die Treuhänderin, die die 
Stiftung als treuhänderische Stiftung führt. Die Treuhänderin verpflichtet sich, das gestiftete 
Vermögen gemäß der Satzung in der jeweils aktuellen Fassung als treuhänderische Stiftung 
zu verwalten. Diese Satzung ist wesentlicher Bestandteil des Treuhandvertrages. 
 

B. Fortführung des Treuhandvertrages 

Sofern ein/mehrere von der Treuhänderin verschiedene/r Rechtsnachfolger durch Verfügung 
von Todes wegen Erbe der Stifterin geworden ist/sind, wird der Treuhandvertrag nach dem 
Ableben der Stifterin mit dem/n Rechtsnachfolger/n fortgeführt. Der Treuhandvertrag wird 
auch dann mit dem/n weiteren Rechtsnachfolger/n fortgeführt, wenn die Treuhänderin 
Miterbin geworden ist. Der Rechtsnachfolger hat das Recht, den Treuhandvertrag zu 
kündigen. Mehrere Rechtsnachfolger können dieses Recht nur gemeinsam ausüben; eine 
Zustimmung der Treuhänderin als Rechtsnachfolgerin ist nicht erforderlich. Die zuvor 
genannten Regelungen gelten für die jeweiligen Rechtsnachfolger der Stifterin entsprechend. 

(Anm.: Sofern der Rechtsnachfolger nicht Vertragspartner werden soll, ist eine 
entsprechende testamentarische Regelung erforderlich.) 
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C. Beendigung des Treuhandvertrages 

Sofern die Treuhänderin durch Verfügung von Todes wegen Alleinerbin/Schlusserbin der 
Stifterin geworden ist, erlischt das Treuhandverhältnis. In diesem Fall ist eine Übertragung 
des Stiftungsvermögens der Treuhandstiftung auf einen anderen Träger ausgeschlossen. 
Die Treuhänderin verwaltet das Vermögen weiterhin nach Maßgabe der aktuellen Satzung. 

 

 

München, den tt.mm.jjjj 

 

Stifterin  Treuhänderin 

Tina Muster Stiftung  Stiftung Stifter für Stifter 

Tina Muster  Vorstand Stiftung Stifter für Stifter 
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